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Bernhard Berger l Burgstraße 35 l 85630 Neukirchen

Firma XXX Erotik Versand

Bachgasse 6

80666 Hasenhausen

Neukirchen, 9.11.2009

Ihre Werbe-E-Mail vom 8.11.2009 

Sehr geehrte Damen und Herren,

gestern haben Sie mir die diesem Schreiben als Anlage beigelegte

Werbe-E-Mail zugesandt. Ich habe mit Ihnen bisher keinerlei Kontakt

gehabt; es handelte sich um eine unaufgeforderte Zusendung.

Das unverlangte Zusenden von Werbe- bzw. Spam-E-Mails stellt eine

unzumutbare Belästigung dar und verstößt gegen das Gesetz gegen

den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Durch das unverlangte Zusenden von Werbung wird in unzulässiger

Weise in das Persönlichkeitsrecht des Empfängers eingegriffen. Das

Persönlichkeitsrecht beinhaltet auch das Recht des Einzelnen, selbst

entscheiden zu können, ob und welche Werbezusendungen er erhalten

möchte.

Adressaten unverlangter Werbe-E-Mails haben gegen den Absender

einen Unterlassungsanspruch nach den §§ 823, 1004 des Bürgerlichen

Gesetzbuches. Auf diesen Anspruch berufe ich mich:

Ich fordere Sie auf, unverlangte Werbezusendungen an meine E-Mail-Adresse

künftig zu unterlassen. 

Sollte ich weitere Spam-Mails von Ihnen erhalten, werde ich gerichtliche Schritte einleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Berger
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